
Nummer 11 Donnerstag, 18. März 2021 80. Jahrgang

Diese Ausgabe erscheint 
auch online

Landtagswahl 2021 -  
Danke an alle Helferinnen und Helfer

In gewohnter Weise reibungslos und für die Wähler zügig wurde am vergangenen Sonntag die Landtagswahl 
in der Gemeinde Hirrlingen abgewickelt.

Das Wahlergebnis unserer Gemeinde ist aus der nachfolgenden Grafik und Tabelle ersichtlich. Die 
Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 64,48 %, im Jahr 2016 betrug die Wahlbeteiligung 68,87 %.

Die Stimmabgabe und die Ermittlung des Wahlergebnisses waren in diesem Jahr wesentlich durch 
die Hygienemaßnahmen und die dadurch erhöhte Stimmabgabe durch die Briefwahl bestimmt. Die 
Wahlbeteiligung durch Briefwahl war mit 57,70 % mehr als viermal so hoch wie 2016, als diese 12,37 
% betrug.

Dass die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses schnell und professionell möglich waren, 
ist allen an der Wahl beteiligten ehrenamtlichen und amtlichen Helferinnen und Helfern geschuldet. Dank 
sagen möchte ich unserem Hauptamtsleiter Herrn Markus Braun für die souveräne und reibungslose 
Organisation der Wahlen unter den besonderen Rahmenbedingungen. Besonderen Dank und Anerkennung 
möchte ich auch den Wahlhelfern für ihre verantwortungsvolle Unterstützung und die Bereitschaft, auch 
am Wahlsonntag dabei zu sein, aussprechen. Ein besonderes Dankeschön gilt auch Herrn Gerhard Fuchs 
vom DRK-Ortsverband Hirrlingen, der am Samstag bei den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern COVID-
Schnelltests durchgeführt und damit auch einen wesentlichen Teil zur Vorsorge für die Wahldurchführung 
beigetragen hat. Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei der Schule sowie dem Kindergarten Wiesenäcker 
für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir würden uns freuen, auch für die am 26. September 2021 anstehende 
Bundestagswahl wieder tatkräftige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gewinnen zu können. 

Ihr
Christoph Wild
Bürgermeister
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Landtagswahl BW 2021 14.03.2021
Gemeinde Hirrlingen
Gemeinde Hirrlingen

Wahlberechtigte 2.345

Wähler/innen 1.512 64,48 %

ungültige Stimmen 20 1,32 %

gültige Stimmen 1.492 98,68 %

Anzahl Prozent

Feucht, GRÜNE 425 28.49 %

Dr. Hoffmeister-Kraut, CDU 485 32.51 %

Hörner, AfD 165 11.06 %

Lang, SPD 108 7.24 %

Egger, FDP 139 9.32 %

Hausner, DIE LINKE 35 2.35 %

Koch-Kuhring, ÖDP 13 0.87 %

Judersleben, Die PARTEI 17 1.14 %

Wirthwein, FREIE WÄHLER 43 2.88 %

Nešović, dieBasis 17 1.14 %

Rothacher, KlimalisteBW 10 0.67 %

Steiner, W2020 13 0.87 %

Buck, Einzelbewerber 22 1.47 %
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Betrachtungen zur Fastenzeit   -   Die vier Elemente 
“F e u e r“ 

 

 

Unser geistliches Angebot für die österliche Bußzeit führt uns dieses Mal zum Element „Feuer“. 
Die Impulse können anregen, die Elemente bewusster, intensiver wahrzunehmen und vielleicht 
helfen, Ihren/Euren Weg zum Osterfest zu begleiten. 
 

Meditation  
Feuer: Es hat unterschiedlichste Seiten. Feuer wärmt und leuchtet, vernichtet und tötet. Wir 
spielen gerne mit dem Feuer, ganz real und auch im übertragenen Sinn. Nicht nur Kinder werden 
von Feuer magisch angezogen. Es bereitet Freude und Spaß, bereitet Angst und Schrecken. 
Wieder ein Element voller Gegensätze. Nehmen Sie sich Zeit, diesen Gedanken nachzuspüren: 
Feuer als Wärme, Geborgenheit; Feuer, das mich innerlich entzündet, in mir brennen kann. Dazu 
kann ich eine oder mehrere Kerzen anzünden oder die Osterkerze, die Christus symbolisiert, 
einmal genauer betrachten. In der Osternacht wurde sie am Osterfeuer entzündet. 
 
Bibelstelle der Woche 
Gott offenbart sich Moses, stellvertretend für die Menschen, im brennenden Dornbusch (Exodus 
3). Er zeigt sich im Feuer als der leidenschaftliche Gott, der dem Menschen nahe ist und mit 
seinem Licht die dunklen Wege des Leidens hell macht. Welche Gedanken kommen mir bei 
diesem Bild des brennenden Dornbusches?  Bezogen auf mein Leben, bezogen auf unsere 
jetzige Zeit, bezogen vielleicht auch auf meinen Glauben, auf die Kirche? 
 
Stillezeit mit kleiner Übung 
Suchen Sie sich/sucht Euch auch in dieser Woche immer wieder einmal Zeiten der Stille, in denen 
Sie/Ihr ganz für Euch allein sein könnt. Keine Störungen zulassen und Stille genießen, Stille für 
mich und Stille vor Gott. Ich schaffe mir dazu einen Ort im Haus oder in der Natur, an den ich 
immer wieder zurückkehren kann.  Einfach die Stille, die Ruhe wahrnehmen, die aufkommenden 
Gedanken vorbeiziehen lassen, nicht auf sie eingehen, einfach ganz still, besonders im Inneren, 
werden. Damit schaffe ich Raum für Gott. Vielleicht will er mir etwas sagen. Dazu zünde ich mir 
eine Kerze an. 
Wofür brenne ich – in meinen Gedanken, Gebeten und Worten? 
Stiften meine Worte Frieden oder Streit? Und habe ich mir schon einmal überlegt warum? 
Suche ich die Nähe des Feuers Gottes – oder des Feuers von Zwietracht und Streit? 
 
Lied der Woche 
„Herr, dich loben die Geschöpfe“ (Gotteslob 466, 3) Das Lied entweder anhören und mitsingen im 
Video/Audio oder einfach selbst singen. Welche Gedanken tauchen beim Singen in mir auf?  Der 
Gedanke darf mich über den Tag, die Woche begleiten. 
 
Gebet der Woche 
Gott, du hast durch Christus das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt.  Im Licht dieses Feuers, 
erhellst du unsere Nacht, entflammst die Sehnsucht nach dir. Entflamme in mir dieses ewige Licht der Liebe. 
 
Musikstück zum Nachklingen 
G.F. Händel    Feuerwerksmusik 

Für die kath. Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Eichenberg: 
Godehard König, Diakon 
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7-Tages-Inzidenz im Landkreis Tübingen liegt 
seit drei Tagen in Folge bei über 35 Neuinfek-
tionen je 100.000 Einwohner – Lockerungen 
für private Treffen werden zurückgenommen
Nach der am 8. März 2021 in Kraft getretenen Neufas-
sung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württem-
berg muss das Gesundheitsamt als zuständige Behörde die 
rechtlichen Voraussetzungen für die kreisbezogene Umset-
zung der Verordnung schaffen. Dies betrifft die Prüfung und 
Feststellung der 7-Tages-Inzidenz, nach der sich die Umset-
zung des in der Verordnung geregelten Stufenplans richtet. 
Zuletzt lag die 7-Tages-Inzidenz im Kreis Tübingen unter 35 
Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Damit gingen weitere 
Lockerungen für private Treffen einher, wonach man sich mit 
maximal zehn Personen aus drei Haushalten treffen konnte.
Nun liegt die 7-Tages-Inzidenz seit dem 13. März 2021 und 
damit seit drei Tagen in Folge wieder bei über 35 Neuinfek-
tionen je 100.000 Einwohner (aktuell bei 41,5 - Stand 15. 
März 2021).
Laut § 20 (4) der Corona-Verordnung müssen aus diesem 
Grund die Lockerungen für private Treffen im Landkreis 
Tübingen ab dem 16. März 2021 wieder zurückgenommen 
werden. Treffen dürfen sich dann nur noch Angehörige aus 
maximal zwei Haushalten mit insgesamt nicht mehr als fünf 
Personen. Kinder der jeweiligen Haushalte bis 14 Jahre zäh-
len hierbei nicht mit. Sofern ein Haushalt bereits aus fünf 
oder mehr Personen über 14 Jahren besteht, so darf sich 

dieser Haushalt mit einer weiteren dem eigenen Haushalt 
nicht angehörigen Person treffen.
Die bisher schon möglichen Lockerungen im Bereich Ein-
zelhandel, Sport, Kultur und Kunst bleiben weiter bestehen.
Unter www.baden-wuerttemberg.de finden sich der gesamte 
Wortlaut der aktuell gültigen Corona-Verordnung, Kurzüber-
sichten der Regelungen sowie FAQs.
Die Landkreise haben die Feststellung einer seit drei Tagen 
in Folge bestehenden Überschreitung der 7-Tages-Inzidenz 
von mehr als 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner orts-
üblich bekannt zu machen. Im Landkreis Tübingen ist die 
Homepage www.kreis-tuebingen.de amtliches Bekanntma-
chungsorgan. Dort findet man die amtliche Bekanntmachung 
unter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ sowie - er-
gänzt um weitere Informationen - auf der Startseite.
An dieser Stelle wird der Landkreis Tübingen auch wieder 
informieren, sollten sich entsprechend mit einer Absenkung 
oder auch Steigerung der Inzidenz verbundene Änderungen 
ergeben.
Einen tagesaktuellen Überblick über die Inzidenzwerte der 
Landkreise in Baden-Württemberg findet man unter https://
www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemittei-
lung/pid/infektionen-und-todesfaelle-in-baden-wuerttemberg/.
Der Landkreis Tübingen appelliert weiterhin an die Bevöl-
kerung, umsichtig zu sein. Das betrifft einen möglichen 
„Einkaufstourismus“ aus benachbarten Kreisen mit höherer 
Inzidenz und auch private Treffen, die oftmals Quelle von 
Infektionen sind.

Jetzt kochen wir!
Der Kindergarten St. Josef erhielt 500 Euro Starthilfe der Barmer-Krankenkasse.
Möhren schneiden, Kartoffeln stampfen, Kräuter hacken: 
Bei uns lernen die Kinder, wie es geht und wie viel Spaß 
das macht!

Wir sind dabei als Partner-Kindergarten im bundesweiten 
Netzwerk von „Ich kann Kochen!“. Deutschlands größte In-
itiative für praktische Ernährungsbildung möchte die Kinder 
frühstmöglich für ausgewogene Ernährung begeistern. Die 
Initiatoren - die Sarah-Wiener-Stiftung und die Krankenkas-
se Barmer - qualifizieren Fach- und Lehrkräfte im pädago-
gischen Kochen mit Kindern.

Zwei unserer Erzieherinnen haben an 
einer „Ich kann Kochen!“-Fortbildung teil-
genommen und sich von Ernährungsfachleuten zu soge-
nannten Genussbotschafterinnen ausbilden lassen.

Als Starthilfe für unsere Kochprojekte haben wir 500 Euro 
als einmalige finanzielle Unterstützung für Lebensmittel er-
halten.

So setzen wir in unserem Kindergarten eigene Koch- und 
Ernährungsprojekte um. So heißt es jetzt auch bei uns: 
Ran an die Töpfe!

 
 Fotos: Kindergarten St. Josef
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Impfungen mit Astra-Zeneca gestoppt: 
Auswirkungen auf Impfungen im Tübinger 
Impfzentrum
Das Land Baden-Württemberg hat die Impfzentren am Nach-
mittag des Montags, 15. März 2021, aufgefordert, auf Grund 
einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts unver-
züglich alle Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff um-
gehend zu stoppen.

Für das Tübinger Impfzentrum bedeutet dies, dass voraus-
sichtlich ab Mittwoch, 17. März 2021, alle Astra-Zeneca-
Impftermine abgesagt werden müssen. Für Montag (15. 
März) und Dienstag (16. März) hatte der Stopp der Impfun-
gen mit Astra-Zeneca keine Relevanz, da Ende der vergan-
genen Woche bekannt wurde, dass für diese beiden Tage 
ohnehin kein Astra-Zeneca-Impfstoff zur Verfügung stand. 
Das Land hatte den Engpass daraufhin mit einer Biontech-
Sonderlieferung überbrückt. Die Biontech-Impfungen finden 
wie geplant statt.

Die Betroffenen erhalten eine automatisierte E-Mail mit der 
Absage ihres Impftermins.

Der Landkreis Tübingen als Betreiber des Impfzentrums war-
tet nun auf Anweisungen des Landes zu weiteren Fragen, 
z.B. wie lange die Termine ausgesetzt werden sollen etc. 
Hierüber wird kurzfristig über die Presse informiert.

Internet: www.kreis-tuebingen.de

Amtliche
Bekanntmachungen

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates
Dienstag, 23. März 2021, 19.00 Uhr
Eichenberghalle, Bietenhauser Str. 17, 72145 Hirrlingen

Tagesordnung:
Öffentlich

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Genehmigung von Sitzungsniederschriften
3. Bekanntgabe nichtöffentlich bzw. im elektronischen 

Verfahren gefasster Beschlüsse
4. Vorstellung der Leitung des Kindergartens 

Wiesenäcker, Frau Jana Sauter
5. Konzeptionelle Weiterentwicklung der kommunalen 

Kindergärten Lehen und Wiesenäcker
- Zwischenbilanz

6. Bausachen
a)  Neubau von 2 Geschäftshäusern mit Werkstatt, 

Garagen, Lagerräumen, Büroräumen und Betriebs-
leiterwohnung, Küferstr. 8, Flst.-Nr. 1282/16

b)  Bauernhaus mit Scheune, Sanierung des Wohn-
hauses, Umnutzung der Scheune zu Wohnraum, 
Einbau einer Einliegerwohnung, Kronenstr. 5, Flst.-
Nr. 70/2

c)  Neubau Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten, Garage, 
Carport und Stellplatz, Am Bibis 16, Flst.-Nr. 5515

d)  Umbau und Sanierung eines Einfamilienhauses mit 
Neubau von Dachgauben und einem Carport, Bu-
chenstr. 19, Flst.-Nr. 2175/3

e)  Abbruch eines Wohnhauses mit angrenzender 
Scheune und einem Schuppen, Wilhelmstr. 35, 
Flst.-Nr. 127, Kenntnisgabeverfahren

7. Erweiterung Grund- und Gemeinschaftsschule
- Vergaben

8. Umsetzung Eigenkontrollverordnung:
Vergabe Kanalreinigung und TV-Befahrung 2. Abschnitt

9. EnBW vernetzt - Erwerb von Beteiligungen an der 
NetzeBW

10. Erlass Kindergartengebühren Monate Januar und Fe-
bruar 2021

11. Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
Steinbruch Frommenhausen – Beauftragung einer an-
waltlichen Vertretung der Gemeinde Hirrlingen im Ge-
nehmigungsverfahren

12. Anfragen und Verschiedenes

Die Einwohnerschaft ist zur Sitzung herzlich eingeladen.

Christoph Wild
Bürgermeister

Hinweise:
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einherge-
henden besonderen Infektionsschutzvoraussetzungen wird 
die Sitzung in der Eichenberghalle stattfinden. Wir bitten 
Sie, insbesondere bereits beim Betreten des Raumes auf 
die Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestabstände zu 
achten und auch während der Sitzung einen geeigneten 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bitte beachten Sie, dass 
aufgrund der Abstandsregeln Plätze für Zuschauerinnen und 
Zuschauer leider nur in begrenztem Umfang bereitgehalten 
werden können.

Öffentliche Bekanntmachung der Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Hirrlingen am 23. Februar 2021 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1.   im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
1.1   Gesamtbetrag der ordentlichen  

Erträge von  7.133.700
1.2   Gesamtbetrag der ordentlichen  

Aufwendungen von  8.013.300
1.3   Ordentliches Ergebnis  

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von  -879.600
1.4   Abdeckung von Fehlbeträgen  

aus Vorjahren von  0
1.5   Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  

(Saldo aus 1.3. und 1.4) von  -879.600
1.6   Gesamtbetrag der außerordentlichen  

Erträge von  0
1.7   Gesamtbetrag der außerordentlichen  

Aufwendungen von  0
1.8   Veranschlagtes Sonderergebnis  

(Saldo aus 1.6 und 1.7) von  0
1.9   Veranschlagtes Gesamtergebnis  

(Summe aus 1.5 und 1.8) von  -879.600
2.   im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit von  6.869.900
2.2   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit von  7.301.600
2.3   Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf  

des Ergebnishaushalts  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von  -431.700

2.4   Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus Investitionstätigkeit von  952.000

2.5   Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus Investitionstätigkeit von  4.125.000

2.6   Veranschlagter Finanzierungsmittel- 
überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von  -3.173.000

2.7   Veranschlagter Finanzierungsmittel- 
überschuss/-bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von  -3.604.700

2.8   Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit von  0

2.9   Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit von  -205.000

2.10   Veranschlagter Finanzierungsmittel- 
überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von  -205.000
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2.11   Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- 
bestands, Saldo des Finanzhaushalts  
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von  -3.809.700

§ 2 Kreditermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen von Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf  1.500.000 Euro

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf  250.000 Euro

Hirrlingen, 15.3.2021
gez. Christoph Wild
Bürgermeister

Hinweis:
Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsat-
zung festgesetzt. Sie betragen für die Grundsteuer A 320 v. 
H., für die Grundsteuer B 320 v. H. und für die Gewerbe-
steuer 340 v. H. der Steuermessbeträge.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Hirrlingen 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.
Das Landratsamt Tübingen - Kommunalamt - hat mit Erlass 
vom 9. März 2021 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinde-
rat am 23. Februar 2021 beschlossenen Haushaltssatzung 
2021 bestätigt.
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile.
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von Montag, 22. März 
bis Dienstag, 30. März 2021 (je einschließlich), während der 
üblichen Geschäftszeiten auf dem Bürgermeisteramt Hirrlin-
gen, Schlosshof 1, öffentlich aus. Sofern eine Einsichtnahme 
gewünscht ist, bitten wir um vorherige Terminvereinbarung.

Hirrlingen, 15.3.2021
gez. Christoph Wild
Bürgermeister

Notdienste/Service

Störungsrufnummer Wasser
Bei dringenden Störungen im Bereich der Wasserversorgung 
nehmen Sie bitte Kontakt mit der Störungsrufnummer der 
Stadtwerke Rottenburg, Tel. 07472 933200, auf.

Apotheken-Bereitschaftsdienst
(außerhalb der üblichen Geschäftszeiten)

Samstag, 20.3.2021
Apotheke Rangendingen, Haigerlocher Straße 14
Rangendingen, Tel. 07471 8090

Sonntag, 21.3.2021
Eichenberg-Apotheke, Marktstraße 5
Hirrlingen, Tel. 07478 91170

Notdienste 

Ärztlicher Notdienst
Tel. 116117

Allgemeine Notfallpraxis
Universitätsklinikum Tübingen, Medizinische Klinik
Otfried-Müller-Straße 10 (Gebäude 500), 72076 Tübingen
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 19.00 - 22.00 Uhr
Freitag, 16.00 - 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen, 8.00 - 22.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen.

Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Tel. 116117
Notfallpraxis in der Universitäts-Kinderklinik
Hoppe-Seyler-Straße 1 (Gebäude 410, Ebene 3)
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag und an Feiertagen, 10.00 - 19.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen.
Unter der Woche: telefonische Rufbereitschaft
zwischen 18.00 und 21.00 Uhr

HNO-ärztlicher Notfalldienst
Tel. 116117
Notfallpraxis in der HNO-Klinik am Universitätsklinikum
Elfriede-Aulhorn-Straße 5 (Gebäude 600)
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag und an Feiertagen, 8.00 - 20.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen.

Rettungsdienst
Tel. 112

Krankentransport
Tel. 07071 19222

Augenärztlicher Dienst
Tel. 116117

Zahnärztlicher Dienst
an Wochenenden und Feiertagen zu erfragen
unter Tel. 0180 5911670

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Am Wochenende und an Feiertagen
falls der Haustierarzt nicht erreichbar ist:
zentrale Ansage unter Tel. 07071 365525

Pflegegruppe Bereich Hirrlingen  
Nina Lehmann und Barbara Kienzle Frauenhof 1, 72145 Hirrlingen

 Telefon 07478/2621549  

 Mail: pflegegruppe-hirrlingen@sozialsta�on-ro�enburg.de

Ambulanter Pflegedienst

's Pflägewägle (Mobiler Dienst Hirrlingen)
Frau Sabine Weith-Baumann
Starzelstr. 18 - 20, 72145 Hirrlingen
Tel. 07478 931020, Fax 07478 931044
E-Mail: weith.im.taele@t-online.de

Ambulante Pflege an der Starzel

Oberdorfstraße 4
72414 Rangendingen
Tel. 07471 870962-0
E-Mail:
info@pflege-starzel.de
Grundpflege - Behandlungspflege - 
Hauswirtschaft - stundenweise Betreuung
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Pflegestützpunkt 
Landkreis Tübingen
Telefonische oder persönliche Beratung für ältere, hilfs- und 
pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige in Fragen 
der Versorgung und Pflegebedürftigkeit. Für eine persönliche 
Beratung im Büro oder zu Hause wird um eine Terminver-
einbarung gebeten.
Kontakt: Standort Rottenburg

Claudia Kitsch-Derin
Ehinger Platz 12, 72108 Rottenburg
Tel. 07472 98818-12, Fax 07472 98818-15
E-Mail: psp-rottenburg@kreis-tuebingen.de

Gerontopsychiatrische Beratungsstelle (GPB)
Telefonische oder persönliche Beratung für Menschen, die 
an einer Demenz erkrankt sind, oder ältere Menschen, die 
eine psychische Erkrankung haben, und für deren Angehö-
rige. Für eine persönliche Beratung im Büro oder zu Hause 
wird um eine Terminvereinbarung gebeten.
Kontakt: Gerontopsychiatrische Beratungsstelle

Barbara Raff, Ehinger Platz 12, 72108 Rottenburg
Tel. 07472 98818-13, Fax 07472 98818-15
E-Mail: gpb@sozialstation-rottenburg.de

Sucht- und Drogenberatung Tübingen
Psychosoziale Beratungsstelle 
Beim Kupferhammer 5, 72070 Tübingen
Tel. 07071 75016-0, Fax 07071 75016-20
E-Mail: psb@diakonie-rt-tue.de oder z1.psbtue@bw-lv.de

Ruf-Taxi-Anmeldeverkehre (AMV)
Sailer Reisen GmbH & Co. KG
Rottenburg, Tel. 0173 6289420
Anmeldung mind. 60 Min. vor Abfahrt; Sondertarif

Auskunft der Bus-Linie (RAB)
Die Abfahrtszeiten der Bus-Linie Haigerloch - Hirrlingen - 
Rottenburg - Tübingen können unter Tel. 07071 799815 
erfragt werden. Unter der Telefon-Nr. 01805 779966 können 
Abfahrts- und Ankunftszeiten von Bussen und Bahnen in 
Baden-Württemberg erfragt werden.

Telefonseelsorge
Miteinander sprechen Tag und Nacht, Tel. 0800 1110111

Informationen
der Gemeindeverwaltung

Fundsachen
-  Schlüsselbund mit Schlüsselanhänger, gefunden auf dem 
Feldweg zwischen dem Sportplatz Hirrlingen in Richtung 
Sportplatz Hemmendorf

-  Schlüsselmäppchen mit Schlüssel, gefunden in der He-
chinger Straße

-  2 kleine Schlüssel, gefunden auf dem Parkplatz vor der 
Apotheke

Eigentumsansprüche können bei der Gemeindeverwaltung 
geltend gemacht werden.

1. Abschlagszahlung  
Wasser und Abwasser 2021
Die 1. Abschlagszahlung für Wasser und Abwasser ist am 
31.3.2021 zur Zahlung fällig. Es werden keine gesonderten 
Zahlungsaufforderungen zugeschickt. Die Höhe des Ab-

schlags ist auf der Abrechnung für das Jahr 2020 ausgewie-
sen. Um Mahngebühren und Säumniszuschläge zu vermei-
den, bitten wir, die Zahlungstermine einzuhalten. Denjenigen, 
die der Gemeinde eine Abbuchungsermächtigung erteilt ha-
ben, wird der Abschlag zum Fälligkeitstermin belastet.

Kinder- und Jugendbüro Hirrlingen

Gemeinde Hirrlingen

Kontaktzeit
Donnerstag 13.30 - 14.30 Uhr
Freitag 11.00 - 12.00 Uhr

Soziale Gruppenarbeit
Dienstag 14.15 - 16.45 Uhr
Freitag 12.00 - 15.15 Uhr

Kindercafé
Donnerstag 15.15 - 16.45 Uhr

Teenieclub
Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr

Gesprächs-/Beratungszeit
nach Vereinbarung
Termine können gerne persönlich, per Telefon oder per E-
Mail vereinbart werden.

Beim Schloss 2, Tel. 07478 260019, Fax 2621120
E-Mail: jugendbuero.hirrlingen@diasporahaus.de

Informationen sonstiger
Behörden/Einrichtungen

Verkehrsverbund naldo
bwTreueBonus für alle naldo-Abokunden!
Da die naldo-Stammkunden trotz Corona-Pandemie in gro-
ßer Zahl dem Verkehrsverbund die Treue halten und ihr Abo 
nicht kündigen, sagt naldo „Danke!“. Bei Abos mit monatli-
cher Zahlweise wird naldo im April 2021 nur die Hälfte des 
monatlichen Abobetrags abbuchen, bei Abos mit jährlicher 
Zahlweise erfolgt im April 2021 eine Erstattung in Höhe von 
1/24 des Jahresbetrags. Voraussetzung ist, dass das naldo-
Abo im März 2021 gültig ist. Folgende Abokunden profi-
tieren: Jahres-Abos, 9-Uhr-Jahres-Abos, Eltern-Spar-Karten, 
Senioren-Abos, Abos 25 (nur Abonnenten, die bislang keine 
Erstattung von Elternbeiträgen erhalten haben, wie z.B. Buf-
dis, FSJler und junge Arbeitnehmer). Alle Kunden, die den 
bwTreueBonus erhalten, wurden bereits von ihrem Abocenter 
angeschrieben und informiert. Die Aktion bwTreueBonus wird 
dankenswerterweise vom Land Baden-Württemberg finan-
ziert. Weitere Informationen finden sich auf www.naldo.de.

Agentur für Klimaschutz  
Kreis Tübingen gGmbH
Neues Energielabel für Haushaltsgeräte seit März
Schluss mit „Plus“
Wie effizient sind Kühlschränke und Waschmaschinen wirk-
lich? Im März startete ein neues, realistischeres System von 
Kennzeichnungen: Statt der verwirrenden „A+++“-Kennzeich-
nung gibt es nun nur noch Buchstaben von A bis G. Die 
neuen Labels sehen nur auf den ersten Blick so aus wie 
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die alten. Vor allem bei den Effizienzklassen sind die Krite-
rien gestiegen. So wird wohl keines der derzeit käuflichen 
Geräte den neuen Effizienzgrad A oder B erreichen. Geräte, 
die jetzt noch mit den Bestnoten ausgezeichnet sind, landen 
nach den neuen Regeln bestenfalls noch bei C. Die meis-
ten derzeit modernen Geräte werden in Klasse D zu finden 
sein und einige sogar nur bei E. Zusätzlich enthalten die 
neuen Labels einen QR-Code, über den Verbraucher:innen 
mehr Informationen zur Effizienz des Gerätes aus einer EU-
Datenbank abfragen können, wie beispielsweise den Was-
serverbrauch pro Waschzyklus oder Spüldurchlauf.
Mehr Informationen zum neuen Energielabel gibt es auch 
beim Umweltbundesamt unter www.umweltbundesamt.de/
themen/klima-energie/energiesparen/energieverbrauchskenn-
zeichnung. Weitere Informationen und Termine für kosten-
freie Energieberatungen im Rathaus sowie kostenpflichtige 
Energie-Checks vor Ort erhalten Sie bei der Agentur für Kli-
maschutz Kreis Tübingen gGmbH, Nürtinger Str. 30, 72074 
Tübingen. Sie erreichen uns unter 07071 567960 oder unter 
info@agentur-fuer-klimaschutz.de.

Regierungspräsidium Tübingen
B 27, Planungen für die Ortsumgehung Tübingen mit 
Schindhaubasistunnel gehen weiter voran
Untersuchung des Straßenaufbaus im Zeitraum vom 15. bis 
26. März 2021
Für die weitere Planung der B27-Ortsumgehung von Tübin-
gen, mit dem Schindhaubasistunnel als zentralem Ingenieur-
bauwerk, untersucht das Regierungspräsidium Tübingen seit 
Montag, 15. März bis Freitag, 26. März 2021, den Straßen-
aufbau der B 27, B 28 und weiterer sich anschließender 
Straßen und Wege. Die Untersuchungen werden durchge-
führt, um die Verwertungswege für die beim späteren Bau 
anfallenden Straßenbaustoffe festzulegen. Um die Auswir-
kungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten, 
werden die Arbeiten auf den Bundesstraßen am Abend und 
in der Nacht durchgeführt.
Das Regierungspräsidium bittet die Verkehrsteilnehmenden 
sowie die Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis, da 
Beeinträchtigungen durch die Arbeiten nicht auszuschließen 
sind.
Bereits im Zeitraum von September 2020 bis Ende Februar 
2021 wurden zur Erkundung des geologischen Untergrunds 
22 geologische Bohrungen entlang der geplanten Tunneltras-
se mit einem Durchmesser von 100 Millimetern durchgeführt. 
Die Bohrungen reichten bis unter die geplante Tunnelsohle, 
je nach Geländehöhe in Tiefen von 15 bis 80 Meter. In 
der Summe wurden rund 1.200 Meter gebohrt. Bei einer 
solchen Bohrung wird über die gesamte Bohrtiefe eine zylin-
derförmige Gesteinssäule mit einem Durchmesser von rund 
10 Zentimetern aus dem Untergrund herausgeschnitten. Die 
Geologen ermitteln so die Abfolge der Gesteinsschichten 
und entnehmen Proben für Laboruntersuchungen. Ergänzt 
wurden die Untersuchungen durch Kamerabefahrungen und 
geophysikalische Untersuchungen der Bohrlöcher. Diese Ar-
beiten wurden Ende Februar abgeschlossen. Derzeit werden 
die Erkundungsergebnisse ausgewertet und zu einem Bau-
grundgutachten für die weiteren Planungsschritte aufbereitet.

Hintergrundinformationen:
Die B 27 stellt neben der A 81 eine wichtige Nord-Süd-
Verbindung dar. Sie führt vom Mittleren Neckarraum über 
Tübingen in den Zollernalbkreis. Bestandteil der vierstreifigen 
Ausbaukonzeption der B 27 von Stuttgart bis Balingen ist 
die Ortsumgehung Tübingen mit dem Schindhaubasistunnel. 
Das hohe Verkehrsaufkommen auf der B 27 zwischen dem 
Tübinger Kreuz und dem Bläsibad belastet die Bewohner 
der Südstadt und der Gartenstadt durch Lärm und Luft-
schadstoffe erheblich. Dies soll sich mit der Ortsumgehung 
nachhaltig verbessern. Gleichzeitig entstehen neue Möglich-
keiten der städtebaulichen Entwicklung. Weitere Informati-
onen unter Projektseite B 27 Tübingen (Bläsibad) – B 28 
Langer Schindhaubasistunnel.

Landratsamt Tübingen

Antigen-Schnelltests: 
Das Gesundheitsamt Tübingen informiert
Durch flächendeckende Testungen können Ausbruchsge-
schehen schneller erkannt werden. Mindestens einmal pro 
Woche können sich seit dem 8. März 2021 symptomfreie 
Personen mittels Corona-Antigenschnelltest kostenfrei tes-
ten lassen. Derzeit werden diese kostenfreien Tests durch 
das DRK Tübingen an verschiedenen Stationen im ganzen 
Kreisgebiet angeboten. Einen Überblick gibt es auf der Seite 
https://www.drk-tuebingen.de/aktuell/presse-service/corona-
teststelle-und-fieberambulanz-1.html. Auch manche Apothe-
ken bieten diese kostenfreien Tests an, zusätzlich gibt es 
im Stadtgebiet Tübingen weitere Teststationen. Auch beim 
Hausarzt kann eine solche Testung erfolgen, hier sollte aber 
vorab nachgefragt werden. Das Gesundheitsamt empfiehlt, 
die Möglichkeit der Testung zu nutzen, um möglichst früh 
eine Infektion zu entdecken und sich und sein Umfeld zu 
schützen. Damit kann der Ausbreitung des Virus entgegen-
gewirkt und die Einführung weiterer einschränkender Maß-
nahmen vermieden werden.
Zusätzlich können seit kurzem Corona-Selbsttests im Handel 
erworben werden. Bei einem selbst durchgeführten Test soll-
te unbedingt die vom Hersteller beigefügte Anleitung beach-
tet werden. Diese sollte vor der Ausführung des Tests sorg-
fältig durchgelesen werden. Eine nicht korrekte Anwendung 
der Tests kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Der Test 
muss unbedingt nach der vorgegebenen Zeit abgelesen wer-
den, ansonsten ist das Ergebnis nicht mehr verwertbar. Bei 
einem positiven Ergebnis sind insgesamt zwei Striche sicht-
bar: einer bei „T“ (Testergebnis) und einer bei „C“ (Kontrolle).
Professionell durchgeführte Antigen-Schnelltests (Teststatio-
nen, Arztpraxen, Apotheken) haben den Vorteil, dass sie in 
jedem Fall korrekt durchgeführt werden. Das Ergebnis wird 
von der Teststation ordnungsgemäß an das Gesundheitsamt 
gemeldet, der Betroffene kann schnell kontaktiert werden.
Bei allen Antigen-Schnelltests gilt: Ein negatives Ergebnis 
stellt lediglich eine Momentaufnahme dar und kann auch 
eine Infektion mit dem Coronavirus nicht mit absoluter Si-
cherheit und nur für einen kurzen Zeitraum ausschließen. 
Antigen-Schnelltests sind weniger empfindlich als PCR-Tests, 
deshalb muss ein positives Schnelltest-Ergebnis anschlie-
ßend durch einen PCR-Test abgesichert werden. Bei einem 
positiven Schnelltestergebnis informiert die Stelle, bei der 
der Test durchgeführt wurde, was nun zu tun ist: Man sollte 
sich schnellstmöglich an die Hausarztpraxis, eine Corona-
Schwerpunktpraxis oder - wenn das nicht möglich ist - an 
die Teststelle am Festplatz in Tübingen wenden, um den 
Befund mittels eines PCR-Tests bestätigen zu lassen. Bis 
das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt, sollte man unbedingt 
zu Hause bleiben. Dies gilt auch für Haushaltsangehörige. Ist 
das Ergebnis positiv, muss man in Quarantäne bleiben, das 
Gesundheitsamt erhält vom Labor eine Meldung und kon-
taktiert die Betroffenen. Wenn der Test selbst durchgeführt 
wurde, ist es am einfachsten, das Ergebnis mit dem Handy 
anhand eines Fotos zu dokumentieren. Die Testkassette soll 
nicht zum Hausarzt oder zur Teststelle mitgenommen wer-
den, da die Ablesezeit dann sowieso abgelaufen sein dürfte, 
was dazu führt, dass das Ergebnis nicht mehr zuverlässig 
interpretierbar ist. Der Test und die Testmaterialien können 
zu Hause über den Restmüll entsorgt werden (niemals in 
den Gelben Sack!). Bei einem positiven Selbsttest erhält 
man keine Quarantänebescheinigung, wenn sich der Test 
nicht durch einen PCR-Test bestätigt..
Wer Symptome wie z.B. Fieber, Husten, Geruchs- oder Ge-
schmacksverlust aufweist, enge Kontaktperson einer mit 
dem Coronavirus infizierten Person ist oder eine rote Warn-
meldung über die Corona-Warn-App erhalten hat, der sollte 
sich an seine Hausarztpraxis, eine Corona-Schwerpunktpra-
xis oder die Fieberambulanz auf dem Tübinger Festplatz 
wenden, um einen PCR-Test durchzuführen. Vor dem Auf-
suchen der Fieberambulanz sollte in jedem Fall der Haus-
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arzt kontaktiert werden. Das Ergebnis des PCR-Tests liegt 
frühestens nach einem Tag vor.
Die Gesundheitsämter müssen auch positive Schnelltests an 
das Landesgesundheitsamt melden. Dieses zählt in seiner 
Statistik jedoch nur den jeweils zur Verifizierung des po-
sitiven Schnelltests notwendigen nachfolgenden PCR-Test. 
Damit sind Schnelltests in der offiziellen Berechnung der 
jeweiligen 7-Tages-Inzidenz für die Landkreise nicht enthalten 
und können damit auch nicht - wie immer wieder fälschli-
cherweise angenommen - die Statistik „hochtreiben“. Damit 
sind Schnelltests auch keine „Treiber“ für die Inzidenz und 
damit verbundene Maßnahmen, die an die Inzidenz gebun-
den sind.
Informationen zu Corona im Landkreis Tübingen gibt es un-
ter www.kreis-tuebingen.de. Die Öffnungszeiten der Teststelle 
(symptomfreie Personen) und der Fieberambulanz (sympto-
matische Personen) auf dem Tübinger Festplatz findet man 
unter www.drk-tuebingen.de. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Es wird jedoch gebeten, die Versichertenkarte 
mitzubringen.

Kompostieren spart Gebühren
Holzkomposter von der Werkstatt für behinderte Menschen 
in Gomaringen 
Die seit über 25 Jahren bewährte und für den 23./24. April 
2021 geplante Komposter-Verkaufsaktion der Abfallberatung 
des Landkreises Tübingen mit Abgabe von Kompost, Häcksel, 
Kompostwürmern und persönlicher Beratung muss wegen der 
Corona-Pandemie leider auch in diesem Jahr ausfallen.
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen weist 
darauf hin, dass die Holzkomposter, die in der Werkstatt für 
behinderte Menschen des Freundeskreises Mensch Gomarin-
gen aus regionalem Holz hergestellt werden, auch direkt dort 
gekauft werden können. Informationen zum Kompostieren 
findet man auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebes 
unter www.abfall-kreis-tuebingen.de oder telefonisch unter 
07071 207-1311 oder 1312.

Geschwindigkeitsmessungen  
durch den Landkreis Tübingen

Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage:
72145 Hirrlingen, Hechinger Straße L 391
Fahrtrichtung Rangendingen

2125 2630 3140 4150 5160 >60 10 1115 1620
09.02. 
28.02.21 50 65 24 2 26

Überschreitungen um 
...km/h Beanstandete 

Fahrzeuge
Zeitraum  
2021

Anzeigen (überschritten um ...km/h)
Höchste 
gem. 

Geschw.
Zone

Landkreis Tübingen ist prämiertes nachhaltiges  
Urlaubsziel
Gemeinsam mit vier anderen Urlaubsregionen Baden-Würt-
tembergs wurde der „Früchtetrauf“ von der TMBW in Ko-
operation mit bwegt ausgezeichnet.
Die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) 
und die Mobilitätsmarke bwegt haben die Pilotdestinationen 
bekannt gegeben, die im Frühjahr im Mittelpunkt einer lan-
desweiten Kampagne für nachhaltige Mobilität stehen wer-
den. Insgesamt fünf Urlaubs- und Ausflugsziele aus ganz 
Baden-Württemberg konnten mit innovativen nachhaltigen 
Angeboten überzeugen. Sie werden im Rahmen der geplan-
ten Mobilitäts-Kampagne einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
gemacht, die für eine klimafreundliche Anreise mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln sensibilisieren soll. Alle fünf Gewinner-
Destinationen sind nicht nur bequem mit den Nahverkehrs-
zügen von bwegt erreichbar. Sie alle eint darüber hinaus 
ein breites Angebot nachhaltiger Mobilitätslösungen vor Ort. 
„Unsere gute ÖPNV-Infrastruktur und unser Radwegenetz 
sind prägend für den Landkreis Tübingen“, so Landrat Jo-
achim Walter. „Wir freuen uns, dass die Auszeichnung die 
Möglichkeiten dieser Mobilität nun stärker in das Bewusst-
sein der touristischen Besucher rückt.“ Im ganzen Landkreis 
gibt es Angebote, die den Umstieg auf Bus und Bahn er-
leichtern. Ob gute Infrastruktur mit Ladesäulen für E-Bikes, 
Teilauto oder die „Mitfahrbänkle“ – klimafreundliche Mobilität 
hat im Landkreis Tübingen viele Facetten.

„Gerade touristische Gäste haben mit der Albcard einen 
besonderen Anreiz, den Landkreis und die angrenzende Alb 
mit dem ÖPNV zu erkunden“, sagt die Tourismusbeauftragte 
des Landkreises Iris Becht. Die Albcard gibt es bei teil-
nehmenden Übernachtungsbetrieben und ermöglicht, neben 
freiem Eintritt in viele Sehenswürdigkeiten der Region, die 
kostenfreie Nutzung von Bus und Bahn auf der ganzen 
Schwäbischen Alb.  
Tübingen sieht Claudia Rist von der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Tübingen als klimafreundliches Urlaubsziel ganz 
weit vorn: „Tübingen hat Besuchern viel zu bieten - auch 
außerhalb der Altstadt. Diese sind über das Liniennetz des 
Stadtbusses und die Elektroroller von Coono einfach zu 
erreichen: Klimafreundliche Mobilität muss einfach und tren-
dy sein!“ Geplante Infrastrukturprojekte wie der neue ZOB, 
der Radschnellweg von Rottenburg nach Tübingen und die 
Regionalstadtbahn stellen die Weichen für den Ausbau des 
klimafreundlichen Tourismus.
Bei der Auszeichnung spielten auch andere Maßnahmen zur 
Nachhaltigkeit eine Rolle, wie beispielsweise die Kooperation 
der Städte Rottenburg und Tübingen beim Mehrwegsystem 
„Recup-besser bechern“, sowie die vielen Maßnahmen zum 
Erhalt und Schutz der Streuobstwiesen, die den Früchtetrauf 
besonders charakterisieren und auch Schwerpunkt der aktu-
ellen PLENUM-Förderperiode sind.
Informationen zu den Zielen am Früchtetrauf und kli-
mafreundlichen Angeboten in der Region gibt es unter www.
früchtetrauf-bw.de.

Agentur für Arbeit
Bei Anruf Ausbildungsstelle - die gemeinsame telefonische 
Lehrstellenbörse der Berufsberatung, Industrie- und Han-
delskammer und Handwerkskammer

Noch gibt es einige offene Ausbildungsplätze
Attraktive Arbeitgeber suchen Auszubildende für den Aus-
bildungsbeginn September 2021
Für alle, die noch auf der Suche sind, bieten Berufsbera-
tung, Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie die Hand-
werkskammer (HWK) eine telefonische Lehrstellenbörse. Die 
Beraterinnen und Berater der drei Institutionen klären am 
Telefon mit den Ausbildungsplatzsuchenden ab, welche offe-
nen Stellen noch gemeldet sind und zu ihrem Profil passen.
Ein Anruf genügt, um einen ersten Überblick zu erhalten.
Am Mittwoch, 24. März, von 16.00 bis 18.00 Uhr stehen 
Beraterinnen und Berater der Berufsberatung, der Industrie- 
und Handelskammer Reutlingen sowie der Handwerkskam-
mer Reutlingen für alle Interessenten am Telefon bereit:

Berufsberatung der Agentur für Arbeit Reutlingen
Tel. 07121 309-800 und Tel. 07121 309-801

Berufsberatung der Agentur Arbeit Tübingen
Tel. 07071 705-400

Industrie- und Handelskammer
Tel. 07121/201-197

Handwerkskammer
Tel. 07121 2412-265

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinden
Hirrlingen (H), Dettingen (D),
Frommenhausen (F), Hemmendorf (He)
und Schwalldorf (S)

Das Wort zum 5. Fastensonntag
„Ganz schön mutig“ - sagen wir zu Menschen, die bereit 
sind, aufs Ganze zu gehen. Ganz schön mutig, wenn einer 
die Wahrheit sagt, auch wenn die Anderen sie gar nicht hö-
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ren wollen. Ganz schön mutig ist einer, der einem anderen 
das Leben rettet - und sich dabei selbst in Gefahr bringt. 
Ganz schön mutig ist einer, der dazwischen geht, wenn ei-
ner einen anderen mit Gewalt bedroht.
Viele Menschen sagen, dass wir in unserer Gesellschaft zu 
wenige mutige Menschen haben, die bereit sind, in solchen 
Situationen etwas zu riskieren. Manchmal schauen wir einfach 
weg - oder uns verlässt aller Mut, wenn wir helfen müssten.
Man kann Jesus durchaus als einen sehr mutigen Menschen 
bezeichnen. Er geht seinen Weg nach Jerusalem, obwohl er 
weiß, da sind Menschen, die ihm nach dem Leben trach-
ten. Er spürt, dass es einige gibt, die ihn am liebsten aus 
dem Weg schaffen würden, weil er eine Art hat, von Gott 
zu erzählen, die manchen nicht passt. Er geht nach Jeru-
salem nicht ohne Angst. Denn immer wieder wird deutlich, 
dass Jesus selbst auch um diesen Weg ringt. Aber er geht, 
weicht diesem Weg nicht aus.
Und damit wird Jesus auch einer, von dem Menschen spü-
ren, der ist bei ihnen, auch wenn sie selbst einen schweren 
Weg im Leben gehen müssen. Jesus erklärt das seinen Jün-
gern mit dem Bild des Weizenkorns: „Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt uns stirbt, dann bleibt es allein“. Wenn 
das Weizenkorn nicht bereit wäre, in die Erde zu gehen und 
zu keimen, dann bliebe es ein einziges Korn, aber keiner 
könnte davon leben. Erst wenn das Korn sich in der Erde 
verändert, kann es wachsen und viele Körner hervorbringen.
So muss Jesus also diesen Weg gehen, damit er zur Hoff-
nung für alle Menschen werden kann. Er vertraut auch 
diesen schweren Weg seinem Vater an. Und am Ende darf 
Jesus erfahren, dass sein Weg ins Dunkel und in den Tod, 
ein ganz neuer überraschender Weg ins Licht und Leben ist.
Jesus erfährt in der Auferstehung, dass Gott zu ihm hält und 
ihn niemals losgelassen hat, auch wenn es so ausgesehen 
haben mag.
So werden es alle erfahren, die diesem Weg Jesu in ihrem 
Leben nachfolgen.
Deshalb dürfen wir ganz auf Jesus vertrauen und wissen, 
dass er mit uns geht alle Wege unseres Lebens, auch durch 
alle Dunkelheiten, sogar die Dunkelheit des Todes, hindurch 
zum Leben bei Gott.

Pfarrer Andrej Krekshin

Öffentliche Gottesdienste in der SE

Freitag, 19. März - Hl. Josef
16.00 Uhr (H) Beichtgelegenheit im Pfarrhaus
17.20 Uhr (H) Rosenkranz
18.00 Uhr (H) Eucharistiefeier, Opfer: Miteinander teilen

Samstag, 20. März
18.30 Uhr (H) Rosenkranz

Sonntag, 21. März - 5. Fastensonntag
LI: Jer 31,31-34; LII: Hebr 5,7-9; Ev: Joh 12,20-33
 9.00 Uhr (S,He) Eucharistiefeier
10.15 Uhr (H,D) Eucharistiefeier
17.00 Uhr (F,He) Bußfeier
18.00 Uhr (H,S,D) Bußfeier
In allen Gemeinden: Misereor-Fastenkollekte

Montag, 22. März
18.00 Uhr (D) Eucharistiefeier
18.30 Uhr (H) Rosenkranz

Dienstag, 23. März
18.00 Uhr (He) Eucharistiefeier
18.30 Uhr (H) Rosenkranz

Mittwoch, 24. März
 7.00 Uhr (H) stille Anbetung
 8.00 Uhr (H) Eucharistiefeier
18.30 Uhr (H) Rosenkranz

Donnerstag, 25. März 
Hochfest der Verkündigung des Herrn
 7.30 Uhr (D) Eucharistiefeier
17.25 Uhr (S) Rosenkranz
18.00 Uhr (S) Eucharistiefeier
18.30 Uhr (H) Rosenkranz

Freitag, 26. März
17.20 Uhr (H) Rosenkranz
18.00 Uhr (H) Eucharistiefeier

Samstag, 27. März
18.30 Uhr (H) Rosenkranz

Palmsonntag, 28. März 
Heilige Woche - Karwoche
LI: Jes 50,4-7; LII: Phil 2,6-11; Ev: Markus-Passion
 9.00 Uhr (D) Eucharistiefeier in der Kirche
 9.00 Uhr (F) Eucharistiefeier in der Kirche
10.15 Uhr (S) Eucharistiefeier in der Kirche
10.30 Uhr (He) Eucharistiefeier im Freien neben der Kirche
10.30 Uhr (H) Eucharistiefeier im Freien auf dem Festplatz
18.30 Uhr (H) Rosenkranz
Bei allen Gottesdiensten: Kollekte für das Heilige Land

Ohne Anmeldung bei Gottesdienste im Freien!
Anmeldung für Gottesdienste in der Kirche an Palmsonntag:
St. Vitus Frommenhausen: 
Pfarrbüro Tel. 07478 1235 (zu den Bürozeiten)
St. Dionysius Dettingen: 
Vroni Fischer, Tel. 07472 6076 (vormittags)
St. Andreas Schwalldorf: 
Winfried Linsenmann Tel. 07472 5936

Gottesdienstvorgaben:
Zur Feier von Gottesdiensten müssen immer noch folgende 
Maßnahmen umgesetzt werden:

- Maskenpflicht:
Alle Personen im Gottesdienst müssen eine medizinische 
Maske (Einwegmaske) oder auch Masken der Standards 
KN95/N95 oder eine FFP2 tragen. Das Tragen einer Stoff-
maske ist nicht mehr erlaubt!

-  Der Gemeindegesang ist weiterhin untersagt. Für Alterna-
tiven ist gesorgt.

- Wir sind verpflichtet, Teilnehmerlisten zu führen.
Die Pandemiebekämpfung befindet sich in einer entschei-
denden Phase. Wir wollen nach Kräften daran mitwirken, 
eine weitere Eindämmung der Infektionen voranzutreiben und 
einen verstärkten Ausbruch zu verhindern. Wir bitten Sie 
daher, die von staatlicher Seite an uns herangetragenen 
Rahmenbedingungen für die Feier von Gottesdiensten mit-
zutragen.

Wir bedanken uns für Ihr/Euer Verständnis und sind dankbar, 
überhaupt feiern zu dürfen. Auf Ihr/Euer Kommen freuen wir 
uns.

Weitere Mitteilungen

Vorschau – Misereor-Fastenkollekte
“Es geht! Anders.“
Mit ihrer Fastenaktion lädt Misereor zu einer Neuausrichtung 
unserer Lebensweise ein: In der Corona-Krise haben wir ge-
lernt, dass ein anderes, verantwortungsvolles Leben möglich 
ist. In Deutschland und auf der ganzen Welt.
Wie jedes Jahr in der Fastenzeit ruft uns das bischöfliche 
Hilfswerk dazu auf, das vielfältige Engagement seiner Part-
nerorganisationen in aller Welt zu unterstützen.
In allen Gottesdiensten am 5. Fastensonntag, 21. März geht 
die Kollekte an Misereor. Mit Ihrer Spende oder direkt mit 
Überweisung auf das Spendenkonto IBAN DE75 3706 0193 
0000 1010 10 können Sie den Menschen in Bolivien und 
in vielen anderen Ländern dieser Erde helfen. Spendentüten 
mit Überweisungsträger liegen im Schriftenstand Ihrer Kirche 
zum Mitnehmen aus.

Vielen Dank!
Ihr Hilfswerk Misereor

Palmsträuße für Kranke und Senioren
Gemeindemitglieder, die nicht in den Gottesdienst an Palm-
sonntag gehen können, wird ein gesegneter Palmstrauß nach 
Hause gebracht. Bitte im Pfarrbüro (Tel. 1235) bis Mittwoch, 
24.3.2021, zu den Bürozeiten anmelden.
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 Foto: M.Dietrich

Telefon
Pfarrer Dr. Remigius Orjiukwu: 07478 913054
Handy: 0152 12907075
Pfarrer Dr. Andrej Krekshin: 07472 951840
Pfarrbüro Hirrlingen Brigitte Deibler: 07478 1235
Gemeindereferentin Martina Dietrich: 07478 2621010
Diakon i. Z. Godehard König: 07478 8225 (privat)

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Hirrlingen
Montag von 17.00 bis 18.30 Uhr 
Dienstag bis Donnerstag von 8.00 bis 11.00 Uhr
Tel. 07478 1235, Fax 07478 913053
E-Mail: StMartinus.Hirrlingen@drs.de
Homepage: https://stmartinus-hirrlingen.drs.de

Evang. Kirchengemeinde
Bodelshausen - Hemmendorf - Hirrlingen
Pfarramt: Kirchstraße 24, 72411 Bodelshausen 
Sekretariat Anja Alex:
Di., 8.00 - 12.30 Uhr, Do., 14.00 - 19.00 Uhr
Pfarrer Jürgen Ebert, Tel. 07471 71982 
Pfarrerin Charlotte Sander, Tel. 07471 9845729
www.kirche-bodelshausen.de

Wochenspruch zum 5. Sonntag in der Passionszeit
Sonntag,  21. März - Judika
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 
lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer 
Erlösung für viele.

Matthäus 20,28

Liebe Mitmenschen,
der Unterschied zwischen unserer gewohnten Menschheits-
welt und dem Reich Gottes ist groß. Jesus, der Christus, 
bringt dies in seiner Verkündigung der basileia (Königsherr-
schaft Gottes) auf den Punkt. So sehr, dass sich seine 
Mitmenschen radikal an ihm scheiden. Den einen wird der 
Lebenshorizont wohltuend geöffnet und geweitet, die ande-
ren verschanzen sich verbittert und militant im Gewohnten. 
Der o.a. Wochenspruch stammt aus einem Streitgespräch 
Jesu mit seinen Jüngern. Es geht, wie so oft in unse-
rer Welt, um das Besser- und Mehrsein als andere. Jesus 
kehrt dieses eigensüchtige Denken völlig um. Er stellt es 
auf den Kopf - man könnte auch sagen: damit der egois-
tische Kopf endlich mal frei und klar wird. Er sagt: Wer im 
Reich Gottes groß sein will, der sei der Diener aller. Wie 
konkret Jesus dies meint, wird unübertrefflich in der be-
kanntesten Gründonnerstags-Überlieferung deutlich, in der 
Geschichte von der Fußwaschung: Der von Gott als König 
in die Welt Gesandte erniedrigt sich selbst, beugt sich unter 
seine Mitmenschen, macht sich dreckig mit ihrem Schmutz 
und schenkt ihnen seine ganze Liebe. In den spannenden 
Corona-Zeiten, die uns in allem Schweren und Leidvollen 
ein entscheidender Impuls für eine überlebensnotwendige 
Welt- und Menschenveränderung sein können, wird deutlich: 

Wir können nur gemeinsam eine Zukunft haben. Im Sinne 
Jesu bedeutet dies: Das Herrschen über andere, das Bes-
ser- und Größersein und Mehr-gelten-Wollen findet ein gutes 
Ende. Wo alle lernen, einander zu dienen, fürsorglich und 
barmherzig mit dem Nächsten umzugehen, das Gemeinwohl 
über die Eigensucht stellen, da sind wir mittendrin im Reich 
Gottes und erfahren an Leib, Geist und Seele, was es heißt, 
durch Jesus erlöst zu sein.
In unserem neuen Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen 
neue Lieder“ fand ich zu dieser Verheißung des „erlösten 
Lebens“: Ein Lied klingt durch die Welt, das von dem Heil 
erzählt, das aller Welt beschieden, denn Gott schließt mit 
uns Frieden. Ein Lied klingt durch die Welt, das unsre Nacht 
erhellt. Es kündet von dem Leben, dem neuer Sinn gegeben. 
Ein Lied klingt durch die Welt, weil Gott noch zu uns hält. 
Es lehrt uns Jesus kennen, den wir den Christus nennen. 
Das Lied wird im Gottesdienst am Sonntag gesungen. Die 
Melodie dazu finden Sie auf unserer Homepage.

 
 Foto: Jürgen Ebert

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 21. März 
10.00 Uhr in der Dionysiuskirche
mit Pfr. Jürgen Ebert 
Die Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt.
Bitte beachten: Mitsingen in der Kirche ist derzeit nicht 
erlaubt. Die derzeit gültige Corona-Verordnung hat für Got-
tesdienste verbindlich einen medizinischen Gesichtsschutz 
vorgeschrieben.
Die Dionysiuskirche ist jeden Tag von frühmorgens an zur 
Meditation und zum Gebet geöffnet. Sie können gerne ein 
Hoffnungslicht in unserer Kerzenschale anzünden. Im neu-
en Schriftenregal neben dem Eingang findet sich auch der 
Kinderkirch-Gruß zum Mitnehmen, da derzeit keine KiKi sein 
kann.
Vielen Dank für alle Mithilfe im Gebet und im Füreinander-
da-Sein - und bleiben Sie gesund und behütet!  

Ihr Pfarrer Jürgen Ebert

Bitte schauen Sie auch auf unsere Homepage:
www.kirche-bodelshausen.de

Veranstaltungen im evangelischen Gemeindehaus 
Bodelshausen, Lindenstraße 17

Sonntag, 21. März
17.00 Uhr Württ. Christusbund: Gemeinschaftsstunde

Mittwoch, 24. März 
17.00 Uhr Konfi-Medi-Go in der Dionysiuskirche

Ökumenischer Eine-Welt-Laden
im evangelischen Gemeindehaus
Lindenstraße 17, Bodelshausen 
Öffnungszeiten:
Mittwoch 9.30 - 11.30 Uhr
Freitag 16.30 - 18.30 Uhr
(kein Verkauf in den Schulferien)
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Vereinsnachrichten

Freiwillige Feuerwehr
Hirrlingen

Gruppenführerbesprechung
Am Freitag, 19.3.2021, findet eine Gruppenführerbespre-
chung über Skype statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Übung
Am Montag, 22.3.2021, findet eine Übung für die Gruppe B 
statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. 

 
Verkauf der Masken in der Fir-
ma Getränke Beuter
 Foto: Feuerwehr Hirrlingen

Spende durch 
Maskenverkauf
Zu unserer großen Freude 
haben wir eine Spende von 
Susanne Kurz aus Hirrlingen 
erhalten. Die Spende stellt 
den Erlös aus dem Verkauf 
der selbst genähten Mund-
schutzmasken in Hirrlingen 
dar und beläuft sich auf 
540,00 €. Wir bedanken uns 
an dieser Stelle ganz herzlich 
für den wertvollen Beitrag!

Heimatzunft
Hirrlingen e.V.

Absage Hauptversammlung
Liebe Mitglieder,
aufgrund der aktuellen Corona-Lage kann die Hauptver-
sammlung am 27.3.2021 nicht stattfinden. Die Hauptver-
sammlung wird bis auf Weiteres in Abhängigkeit der Ent-
wicklung der Corona-Pandemie verschoben. Sobald es einen 
neuen Termin gibt, wird die Hauptversammlung satzungsge-
mäß einberufen.
Bleibt alle gesund!

Die Vorstandschaft 

Sozialverband
Ortsverband
Hirrlingen-Frommenhausen

Homepage der Inklusionsunternehmen neu gestaltet
Im neuen Gewand präsentiert sich die Homepage www.
iubw.de der Inklusionsunternehmen (IU) im Südwesten. Dort 
kann man erfahren, welche Angebote die mehr als 90 mit-
telständischen IU in Baden-Württemberg haben, wer dort 
arbeitet und wo sich das nächste Inklusionsunternehmen 
befindet. Die Palette der IU ist groß – von Supermarkt, Café, 
Wäscheservice über Industriezulieferer, Computerrecycling-

Unternehmen bis hin zum Campingplatz. Die Belegschaften 
von Inklusionsunternehmen nach Paragraf 215 Neuntes Sozi-
algesetzbuch (SGB IX) setzen sich zu 30 bis 50 Prozent aus 
Menschen mit Behinderung zusammen. In Baden-Württem-
berg haben von den circa 4.400 IU-Beschäftigten rund 2.000 
eine Behinderung. Persönliche Geschichten über diese Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und Einblicke in deren vielfältige 
Arbeitsfelder gibt es auf der neu gestalteten Homepage der 
Inklusionsunternehmen ebenfalls.

Sportverein 1930
Hirrlingen e.V.

Unterstützung - Coronahilfe - Begleitung Impftermin
Die Corona-Pandemie beschränkt das Leben auch weiterhin, 
vor allem seitdem die Zahlen nun auch im Frühjahr 2021 
wieder ansteigen. Wir bieten weiter an, dass Einkäufe erledigt 
oder Medikamente etc. abgeholt werden. Selbstverständlich 
begleiten wir Sie auch zum Impftermin. Sprechen Sie uns 
einfach darauf an. Wenn Sie oder Ihre Angehörigen, die nicht 
mehr in die Öffentlichkeit dürfen, sollen oder können, Hilfe 
benötigen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Dies kann 
natürlich aus Rücksicht auch „kontaktfrei“ erfolgen.

So erreicht ihr uns:
Tel. 0152 03070482 und Tel. 0171 1271471
E-Mail: coronahilfe@svhirrlingen.de
Bei Bedarf einfach über die angegebenen Kontaktdaten mel-
den - anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir halten zu-
sammen!

Abt. Fußball

Trainingsbeginn und aktueller Stand
Nachdem die Bundesregierung, die Landesregierung und 
auch der Württembergische FV reagiert haben und die Inzi-
denz im Kreis niedrig gehalten wird, darf unter bestimmten 
Voraussetzungen trainiert werden. Unsere Jugend startete 
bereits vergangene Woche ins Training, unsere Aktiven star-
teten mit Läufen und werden diese Woche auch mal wieder 
auf dem Platz stehen. Ein herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle auch noch an unsere Greenkeeper und das Rentner-
Team, welche trotz widriger Bedingungen dafür sorgen, dass 
auch nach dieser langen Zeit ohne Training sofort begonnen 
werden kann, da sowohl Plätze auch als Anlage immer top 
in Schuss sind. Danke!

Abt. Jugendfußball

Bambini
Die Bambini suchen noch Mädchen und Jungs vom Jahr-
gang 2014/2015, die gerne mit uns Fußball spielen wollen. 
Wir trainieren immer dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr auf 
dem Sportplatz.
Infos unter 0172 7279275 oder www.sv-hirrlingen.de

Die Trainer Tobi, Moritz und Jörg

Strings and more

Hurra, endlich dürfen wir ...
... miteinander in kleinen Gruppen spielen, üben und mu-
sizieren! Deswegen bieten wir auch wieder neue Kurse für 
Blockflöte und Violine an. Für nähere Informationen und bei 
Fragen kontaktieren Sie uns, Sandra und Andreas, gerne 
unter Tel. 07478 91227.

Verschiebung der JHV - Noch kein Probenbeginn
Das Orchester muss leider noch warten, bis die Proben wieder 
starten können. Aus diesem Grund verschiebt sich auch die für 
den 20.3.2021 angesetzte Jahreshauptversammlung auf einen 
unbestimmten Termin. Wir hoffen, dass wir nach der nächsten 
Ministerpräsidentenkonferenz Näheres mitteilen können.
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Volkshochschule Rottenburg
Außenstelle Hirrlingen rottenburg

In der vergangenen Woche wurden die VHS- Hefte ausge-
tragen
Anmeldungen können ab sofort bei Frau Schweinbenz, Tel. 
07478 9311-18, privat Tel. 07472 441685 oder per E-Mail 
Schweinbenz@hirrlingen.de getätigt werden.
Online können Sie sich auch über www.vhs-rottenburg.de 
anmelden.

Für die folgenden Kurse sind noch Plätze frei:

SWITCH-Kurs: Pilates
Pilates ist ein figurformendes Trainingsprogramm, bei dem 
die Muskeln gekräftigt und gedehnt werden. Die Übun-
gen werden bewusst, konzentriert und langsam ausgeführt. 
Durch diesen Kurs wird die Körperhaltung und Koordination 
verbessert und ein kräftigeres Körperzentrum aufgebaut.
Falls der Kurs coronabedingt nicht vor Ort stattfinden kann, 
wird er online durchgeführt (donnerstags 9.30 - 10.30 Uhr).
Bitte Gymnastikmatte mitbringen.
21132311H
Ines Geiger
12 x Fr., 16.4. - 16.7.2021, 10.00 - 11.00 Uhr
Bürgerhaus Hirrlingen, Großer Raum, 1. OG, Beim Schloss 4
Gebühr: 72,00 €

SWITCH-Kurs: Pilates
Pilates ist ein figurformendes Trainingsprogramm, bei dem 
die Muskeln gekräftigt und gedehnt werden. Die Übun-
gen werden bewusst, konzentriert und langsam ausgeführt. 
Durch diesen Kurs wird die Körperhaltung und Koordination 
verbessert und ein kräftigeres Körperzentrum aufgebaut.
Falls der Kurs coronabedingt nicht vor Ort stattfinden kann, 
wird er online durchgeführt.
Bitte Gymnastikmatte mitbringen.
21132310H
Ines Geiger
12 x Do., 15.4. - 22.7.2021, 18.00 - 19.00 Uhr
Bürgerhaus Hirrlingen, Großer Raum, 1. OG, Beim Schloss 4
Gebühr: 72,00 €

SWITCH-Kurs: Zumba
Zumba ist ein lateinamerikanisches Tanz- und Fitnesswork-
out. Es kombiniert Latinorhythmen und internationale Musik 
mit einem effektiven Training voller Spaß.
Falls der Kurs coronabedingt nicht vor Ort stattfinden kann, 
wird er online durchgeführt (dienstags 18.00 - 19.00 Uhr).
21120590H
Ines Geiger
12 x Do., 15.4. - 22.7.2021, 17.00 - 18.00 Uhr
Bürgerhaus Hirrlingen, Großer Raum, 1. OG, Beim Schloss 4
Gebühr: 72,00 €

Hatha Yoga
Erleben Sie durch regelmäßige Yogapraxis die wohltuende 
Kraft für Bewegung und Haltung, die regulierende Wirkung 
auf innere Prozesse und die zunehmende Ausgeglichenheit 
im Denken und Fühlen.
Bitte Yogamatte, warme Socken und Decke für die Tiefen-
entspannung mitbringen.
21131061H
Marion Rosenbaum
12 x Do., 15.4. - 22.7.2021, 9.00 - 10.15 Uhr
Bürgerhaus Hirrlingen, Großer Raum, 1. OG, Beim Schloss 4
Gebühr: 90,00 €

Wassergymnastik
Mit Spaß und Musik bewegen wir uns im Wasser, trainie-
ren das Herz-Kreislauf-System und kräftigen die Muskula-
tur. Wassergymnastik ist optimal geeignet als Fitness- und 
Ausgleichsgymnastik für Gesundheitsbewusste jeden Alters. 
Dank der besonderen Eigenschaften des Wassers ist die 
Belastung für die Gelenke, bzw. die Wirbelsäule sehr gering.
21132550H

Roland Kurz
10 x Do., 15.4. - 8.7.2021, 18.00 - 18.45 Uhr
Grundschule Hirrlingen, Lehrschwimmbad im Backsteinge-
bäude, Hintereingang, Bietenhauser Straße 3
Gebühr: 45,00 €

Gymnastik für Frauen
Bei der Gymnastik für Frauen werden Kraft, Ausdauer und 
Dehnfähigkeit aller Muskelgruppen trainiert. Durch einfache 
Bewegungselemente mit Musik steigern wir außerdem das 
Koordinationsvermögen und gehen zum Schluss in einen 
Entspannungsteil über.
21132248H
Roland Kurz
10 x Mi., 14.4. - 30.6.2021, 19.15 - 20.00 Uhr
Eichenberghalle, Hirrlingen, Bietenhauser Straße 17
Gebühr: 45,00 €

Spiel, Bewegung und Spaß
für Kinder von 4 bis 5 Jahren
Komm mit ins Land der Bewegung - in der Turnhalle ist 
einiges los! Kinder lernen den Umgang mit kleinen und gro-
ßen Geräten. Dabei wird den Kindern auch die Gelegenheit 
geboten, eigene Bewegungs- und Spielideen zu entwickeln.
21132020JH
Roland Kurz
12 x Mi., 14.4. - 14.7.2021, 18.00 - 18.45 Uhr
Eichenberghalle, Hirrlingen, Bietenhauser Straße 17
Gebühr: 54,00 €

Kinderschwimmkurs in Hirrlingen/Grundlagen 3 
(ab 6 Jahren)
In diesem Kurs werden die Grundlagen der verschiedenen 
Schwimmstile (Brustschwimmen, Kraulen) vermittelt.
Voraussetzung: Die Kinder sollten das Seepferdchen abge-
legt haben. Mindestkörpergröße: 1,10 m.
Einlass: Zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn
Bitte Badeschuhe mitbringen.
21132542JH
Claudia Honecker
10 x Fr., 16.4. - 2.7.2021, 18.15 - 19.00
Grundschule Hirrlingen, Lehrschwimmbad im Backsteinge-
bäude, Hintereingang, Bietenhauser Str. 3
Gebühr: 70,00 €

Der Kursstart richtet sich nach der aktuellen Corona-Lage.

Sonstiges

Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V.
Streuobstwiesenbörse:
Vermittlung von Pacht und Kauf von Streuobstwiesen
Aktuell ist wieder einiges los in den Streuobstwiesen. Vie-
lerorts werden die Bäume geschnitten, einige auch nach-
gepflanzt. Eine Streuobstwiese zu besitzen bringt neben 
viel Freude auch Arbeit mit sich. Die Pflege der Bäume 
ist notwendig, um einen guten Ertrag an Obst zu erzielen 
und die Bäume lange zu erhalten. Zudem muss die Wiese 
gemäht und im Herbst das Obst aufgelesen werden. Das 
alles gehört dazu, wenn man sich an dem frischen Obst 
erfreuen möchte.
Doch leider ist immer wieder zu sehen, dass diese Arbeit 
vernachlässigt wird. Seit Jahrzehnten nehmen die Streu-
obstbestände in Baden-Württemberg immer weiter ab. Eine 
landesweite Streuobsterfassung zeigt auf, wie dramatisch 
der Rückgang tatsächlich ist. Gegenüber der letzten Erhe-
bung aus dem Jahr 2009 sind die Streuobstbestände um 
20% zurückgegangen. Während 2009 noch gut 9,3 Millionen 
Streuobstbäume erfasst wurden, sind es nach aktuellem 
Stand nur noch 7,1 Millionen.
Die größten zusammenhängenden Streuobstbestände Euro-
pas befinden sich hier in Baden-Württemberg. Damit haben 
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wir eine besondere Verantwortung für den Erhalt dieser 
wertvollen Kulturlandschaft.
Um den Bestand der Streuobstwiesen zu erhalten, ist eine 
regelmäßige Pflege und Nutzung notwendig. Der Verein 
Schwäbisches Streuobstparadies e.V. weist daraufhin, dass 
es zahlreiche Interessenten, wie z.B. junge Familien gibt, die 
auf der Suche nach Streuobstwiesen zur Pacht oder zum 
Kauf sind.
Als kostenlose Vermittlungsplattform kann die Streuobstwie-
senbörse dienen. Sie soll Verkäufer und Käufer oder Ver-
pächter und Pächter zusammenbringen (https://www.streu-
obstparadies.de/Bewirtschaften/Streuobstwiesen-Boerse2).
Wer also seine Streuobstwiesen nicht mehr bewirtschaften 
kann oder möchte, findet hier dankbare Nachfolger. Schauen 
Sie doch mal vorbei.

Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V.
Die Streuobstwiesen zwischen Alb und Neckar bilden mit 
rund 26.000 ha eine der größten zusammenhängenden 
Streuobstlandschaften Europas. Die 1,5 Millionen Obstbäume 
im Schwäbischen Streuobstparadies sind zu jeder Jahres-
zeit ein besonderer Genuss. Die jahrhundertealte Landschaft 
Streuobstwiese ist darüber hinaus ein besonderer Kultur-
schatz und verfügt über eine enorme Vielzahl an Brennereien 
und Mostereien, Lehrpfaden, Obstfesten, spannende Muse-
en u.v.m. Darüber hinaus prägen Streuobstwiesen unsere 
Landschaft und sind Lebensraum für über 5.000 Tier- und 
Pflanzenarten sowie Naherholungsgebiet für Jung und Alt.  
Annähernd 300 Akteure aus den Landkreisen Böblingen, 
Göppingen, Esslingen, Reutlingen, Tübingen und dem Zol-
lernalbkreis haben sich im Verein Schwäbisches Streuobst-
paradies e.V. zusammengeschlossen, mit dem Ziel, diesen 
Schatz zu erhalten und zu vermarkten. Die Geschäftsstelle 
des Vereins befindet sich in Bad Urach.

Kontakt:
Schwäbisches Streuobstparadies e.V.
Bismarckstraße 21, 72574 Bad Urach
E-Mail: kontakt@streuobstparadies.de

Netze BW 
mit anspruchsvollem Umwelt-Gütesiegel zertifiziert
Die Netze BW setzt ein weiteres Zeichen für Nachhaltig-
keit: Der größte Strom- und Gasnetzbetreiber in Baden-
Württemberg hat seine Betriebsabläufe jetzt auch nach dem 
europäischen EMAS-Standard bewerten lassen. Vor kurzem 
erfolgte die Übergabe der Urkunde. Dem Unternehmen ist 
der verantwortungsvolle Umgang mit Natur und Umwelt sehr 
wichtig, das bestätigt nun auch dieses Gütesiegel.
Mit dem „Eco Management and Audit Scheme“ (EMAS) 
unterstützt die Europäische Union Unternehmen dabei, ihre 
Umweltleistung permanent zu verbessern. Im Vergleich zu 
anderen Zertifizierungen wie der DIN EN ISO 14001 ist 
EMAS noch detaillierter.
Das dreitägige Audit umfasste neben EMAS auch die Rezer-
tifizierung des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 
und eine Überprüfung des Energiemanagementsystems nach 
ISO 50001.

Verband Katholisches Landvolk e.V. 
Online-Seminar „Hofübergabe - Hofauflösung“
Der Verband Katholisches Landvolk e.V. veranstaltet ein ein-
tägiges Online-Seminar zum Thema: „Hofübergabe - Hofauf-
lösung“.
Das Seminar findet online mit Webex statt am Samstag, 
27.3.2021, von 9.00 bis 17.00 Uhr statt. Mittagspause ist von 
12.30 bis 13.30 Uhr.
Experten geben Auskunft zu familiären, betriebswirtschaftli-
chen und steuerlichen, erbrechtlichen und juristischen Fra-
gen. Es zeigt auf, wo die Hürden sind und auf was bei einer 
gelungenen Hofübergabe oder -auflösung geachtet werden 
muss.
Seminargebühr: 30,00 € für Nichtmitglieder, 25,00 € für VKL-
Mitglieder

Anmeldung bis Freitag, 19. März 2021, mit E-Mail-Adresse 
bitte bei:
Verband Katholisches Landvolk e.V., 70597 Stuttgart
Tel. 0711 9791458-0, E-Mail: vkl@landvolk.de
Nach Eingang der Gebühr erhalten Sie den Link für das 
Seminar.

Programm:
Samstag, 27. März 2021
ab 8.30 Uhr Technik-Check
9.00 Uhr „Familiäre und betriebswirtschaftliche Fragen“
Referent: Michael Wehinger, landwirtschaftlicher Familienbe-
rater
(Verband Katholisches Landvolk, Stuttgart)
Kleine Pause!
10.45 Uhr „Soziale Sicherung“
Sozialreferent: Maximilian Brandner
(Landesbauernverband Stuttgart)
12.30 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr „Steuerfragen bei Hofübergabe und Hofauflösung“
Referentin: Christine Schmitt, Osterburken, Steuerberaterin
(Buchstelle Landesbauernverband Baden-Württemberg 
GmbH, Seehof 1, 97944 Boxberg)
Kleine Pause!
15.15 Uhr Einleitung: „Gerichtliche Betreuungsverfahren so-
wie General- und Vorsorgevollmacht und die Patientenver-
fügung“:
„Eheliches Güterrecht, Erbrecht und Eckpunkte eines Hof-
übergabevertrags“
Referent: Marcel Grau, Notar aus Bad Mergentheim
17.00 Uhr Ende

cura familia
Schnelle Hilfe für Familien in Not … damit alles bestens 
weiterläuft
Sie können wegen Krankheit, Unfall, Schwangerschaft oder 
Entbindung Ihren Haushalt und Ihre Kinder nicht mehr ver-
sorgen? Wir helfen Ihnen mit Fachkräften aus Ihrer Region. 
Die Kosten werden, abhängig vom Einsatzgrund, von der 
Kranken- oder Pflegekasse, Rentenversicherung, Berufsge-
nossenschaft oder dem Jugendamt übernommen.
Rufen Sie uns noch heute an. Wir besprechen mit Ihnen alle 
Möglichkeiten und helfen umgehend.

cura familia - Einsatzleitung:
Tanja Friedrich, Tel. 0711 9791-4623
Barbara Rasokat, Tel. 0711 9791-4625
Monika Waldmann, Tel. 0711 9791-4624
Jahnstr. 30 in 70597 Stuttgart
E-Mail: cura-familia@landvolk.de
Internet: www.cura-familia.de

Jugendwerk der AWO Württemberg e.V.

Osterferien 2021:
Digitales Alternativprogramm für Kinder und English Con-
versation für Jugendliche
Das Jugendwerk der AWO Württemberg e.V. bietet Kindern 
und jungen Menschen verschiedene digitale Alternativpro-
gramme in den Osterferien an.

Onlineangebot für 8- bis 11-Jährige
Ostern allein zu Hause und niemanden treffen? Das muss 
nicht sein. Für ein paar Stunden am Tag ermöglichen die 
geschulten Betreuer*innen vom Jugendwerk der AWO Würt-
temberg e.V. für alle Kinder zwischen 8 und 11 Jahren, an-
dere Kinder online zu treffen, gemeinsam zu frühstücken, zu 
basteln und lustige Spiele zu spielen. Man kann auch online 
Spaß haben und die Osterferien genießen.
Vom 6. bis 9. April können die Interessenten jeden Morgen 
von 9.00 bis 12.00 Uhr online ein wenig Farbe in den Alltag 
zu Hause bringen und dabei bei einer sinnvollen, pädago-
gisch wertvollen Beschäftigung mitmachen.
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English Conversation für 15- bis 18-Jährige
Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, die ihre 
Englischnote verbessern möchten, die sich auf das englische 
Abitur vorbereiten möchten oder einfach mal das gesproche-
ne Englisch üben wollen, können sich für English Conver-
sation in den Osterferien (vom 6.4. bis 9.4.2021) täglich von 
18.00 bis 20.00 Uhr anmelden.
Die internationalen Teamer*innen vom Jugendwerk der AWO 
Württemberg e.V. sprechen sehr gutes Englisch und haben 
lustige Aktionen und Themen für alle Teilnehmer*innen aller 
Niveaus vorbereitet. Die Online-Gesprächsgruppen bleiben 
klein (max. sieben Teilnehmer*innen), damit alle ausreichend 
zu Wort kommen.
100% fun and learning is guaranteed!
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung 
gibt es auf der Homepage vom Jugendwerk. Darüber hinaus 
erhält man auf Jugendwerk-Reisen Einblick in das komplette 
Freizeitangebot des Jugendwerks. Auskünfte erteilt die Ge-
schäftsstelle auch gerne telefonisch unter 0711 94572910.

Handwerkskammer Reutlingen 
Freie Lehrstellen im Landkreis Tübingen für 2021
Zum Start in die „Woche der Ausbildung“ möchten wir Sie 
über die aktuell offenen Lehrstellen in der Lehrstellenbörse 
der Handwerkskammer Reutlingen informieren und betonen, 
dass es im Handwerk keinen Lehrstellenmangel gibt, ganz 
im Gegenteil - das Ausbildungsengagement der Betriebe ist 
sogar höher als in den letzten Jahren. Aktuell suchen im 
gesamten Kammerbezirk 571 Betriebe noch 1.114 Auszu-
bildende für das Jahr 2021 und 259 Betriebe haben bereits 
633 Lehrstellen für das Jahr 2022 veröffentlicht.

Für den Landkreis Tübingen sehen die Zahlen wie folgt aus:
Für den Ausbildungsstart in 2021 sind aktuell bereits 184 
Lehrstellen ausgeschrieben und schon 79 Lehrstellen für 
das Ausbildungsjahr 2022 gemeldet (www.hwk-reutlingen.de/
lehrstellensuche). In der Praktikabörse sind außerdem 119 
Praktikumsplätze veröffentlicht.
Gerne würden wir auch über unser Online-Speed-Dating 
informieren: Noch bis zum 30. April 2021 haben Schüler/-
innen, Schulabgänger/-innen und Jugendliche, die einen 
Ausbildungsplatz suchen, die Chance, sich unkompliziert 
online mit Betrieben zu verabreden. Nach dem Motto „Mit 
ein paar Klicks zum Ausbildungsplatz“ ist die Azubi-Speed-
Dating-Plattform unter https://valyn.de/azubi-speed-dating-
handwerk/aktion zu finden.
(Nähere Infos gibt es unter https://www.hwk-reutlingen.de/
ausbildung/azubi-speed-dating-online.html.)

Für 2021 werden im Landkreis Tübingen aktuell die meis-
ten Auszubildenden in folgenden Berufen gesucht:
21 Anlagenmechaniker (m/w/d), 17 Fachverkäufer (m/w/d) 
im Lebensmittelhandwerk, 13 Elektroniker (m/w/d), 10 Gla-
ser (m/w/d), 10 Zimmerer (m/w/d), 8 Konditoren (m/w/d), 
8 Stuckateure (m/w/d), 7 Mechatroniker (m/w/d), 7 Bäcker 
(m/w/d), 7 Maler und Lackierer (m/w/d), 7 Schreiner(m/w/d), 
6 Augenoptiker (m/w/d), 6 Dachdecker (m/w/d), 6 Mau-
rer (m/w/d), 5 Friseure (m/w/d), 5 Kraftfahrzeugmechatroni-
ker (m/w/d), 5 Kaufleute (m/w/d), 4 Metallbauer (m/w/d), 3 
Gerüstbauer (m/w/d), 3 Hörakustiker (m/w/d), 2 Steinmetz 
und Steinbildhauer (m/w/d), 2 Klempner (m/w/d), 2 Fleischer 
(m/w/d), 2 Feinwerkmechaniker(m/w/d), 2 Schornsteinfeger 
(m/w/d) und 2 Raumausstatter (m/w/d)

Schwäbischer Heimatbund und Sparkassen 
belohnen Pflege und Entwicklung von 
Kulturlandschaften
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in Württem-
berg vorbildlich um den Erhalt traditioneller Landschaftsfor-
men kümmern, können sich um den Kultur land schaftspreis 
2021 bewerben (Einsendungen sind bis zum 30. April mög-
lich.)

„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kulturge-
schichte unseres Landes in all ihrer Vielfalt. Sie sind Zeichen 
für den bewuss ten und nachhaltigen Umgang mit den Res-
sourcen. Sie stiften Identität und sind somit Teil der Zukunft 
unserer Heimat. Jeder, der sich um ihre Pflege sorgt, ist 
Vorbild und verdient öffent li che Aner ken nung“, erläutert Dr. 
Bernd Langner, Ge schäftsführer des Schwäbischen Heimat-
bun des, die Intention des mit über 10.000 Euro dotierten 
Preises. Besonderes Augenmerk richtet die Jury auf die 
Verbindung traditioneller Bewirtschaftungsformen mit innova-
tiven Ideen, zum Beispiel zur Ver mark tung der Produkte und 
zur Öffent lichkeitsarbeit. Im Fokus stehen aber auch Streu-
obstwiesen, Weinberge in Steillagen, beweidete Wacholder-
heiden oder die gelun gene Rekultivierung eines Steinbruchs.
Der mittlerweile traditionelle Jugend-Kulturlandschaftspreis 
ist einer der Haupt preise, die mit jeweils 1.500 Euro dotiert 
sind. Das Preisgeld stellen der Spar kas sen verband Baden-
Württemberg sowie die Spar kas sen stiftung Umweltschutz zur 
Verfü gung. Der seit 1991 vergebene Kultur land schafts preis 
zeichnet Privatleute, Vereine und ehrenamtliche Initiativen 
aus, die sich seit min destens drei Jahren engagieren. Be-
werben können sich Teilnehmer aus dem Vereins gebiet des 
Schwäbischen Heimat bun des, also den ehemals würt tem ber-
gi schen oder hohenzollerischen Teilen des Landes.

Ein zusätzlicher Sonderpreis Kleindenkmale würdigt die Do-
kumentation, Sicherung und Restaurierung von Klein denk-
malen. Dazu können Gedenksteine, steinerne Ruhe bänke, 
Feld- und Wege kreu ze, Bachbrücken, Trockenmauern sowie 
Wegweiser oder Feldunterstände gehören. Preiswürdig kann 
auch die inhaltliche Aufbereitung in Ge stalt eines Buches 
sein.

Kontakt:
Schwäbischer Heimatbund e.V.
Weberstraße 2 | 70182 Stuttgart
Tel. 0711 23942‐0
post@kulturlandschaftspreis.de
www.schwaebischer‐heimatbund.de

Annahmeschluss für schriftliche Bewerbungen im Format DIN 
A4 ist der 30. April 2021. Kostenlose Broschüren mit den 
Teil nah me bedin gungen und der Be schreibung preis gekrönter 
Projekte der Vorjahre sind beim Schwäbischen Heimat bund 
in Stutt gart sowie bei allen württembergischen Spar kas sen 
erhältlich. Sämtliche In for matio nen sind auch unter www.
kulturlandschaftspreis.de abrufbar. Die Ver lei hung findet im 
Herbst 2021 im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung 
statt.
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